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Rorfcbacb im 15. Jahrhundert. Aufnahme na« einem alten Bilde.

Oer Recl)tôbrief dee Gericbtee Rorfcbacb
aus dem )abre 1469.

Cokalgefcbicbtlicbe Skizze Don f. JDilli.

1. Im ft. gallifdben Stiftslande um die mitte
deô 15. ]al)rl)undert5.

Die allgemeine politifebe und mirtfcbaftlicbe Cage des

Stiftes St. Gallen mar nach den ftppenzellerkriegen
nicht günftig. Der Rampf der Bergleute Batte die (Pacht
des Rlofters gefebmäebt. Es lag fogar die Gefahr nahe,
daß das ft. gallifcbe Stift, das einft durch feine hünft=
lerifd) und miffenfcbaftlicb befiiffenen Ronnentualen eine
Zierde in der Bodenfeegegend mar, nerfebminde. Der
einige Zeit lang nermaifte äbtifebe Stubl murde aber
roieder befeßt. Die Dergrößerung des Ronnentes, die
Reftauration der in Derfall geratenen Rloftergebäulicb=
tteiten deuteten dann ein frifdjes Streben nad) Regene*
ration an, das aber der im )afc>re 1442 ernannte Rbt
Rafpar non Candenberg beinahe mieder nußlos
gemacBt hätte durch feine Politik und feinen ungeordneten
Bausbalt, der das Stift in große Schulden ftürzte. Zur
Fertigung des Stiftes nad) außen und innen follte darum
der Rnfcßluß an die Eidgenoffen Derbelfen, das Burg*
und Candred)t, das der Ronnent 1451 für fid) und die
gefamten Befitjungen mit den Orten Zürich, Cuzern,
Sebroyz und Glarus abfcblob- Das Stift erreichte fo
fur feine Politik doppelte Deckung, einerfeits für Erfüllung
der Pflichten gegenüber dem Reiche, anderfeits hatte es
die erftarkende Eidgenoffenfchaft als die nähere fjilfe
erkannt. Um die gleiche freundfehaft roarb gleichzeitig
die Stadt St. Gallen1)- Dem Zuge der damaligen

h „Damit ain (tat ouch irer gerecljtigkaiten nit entfrömbd und
111 irem tun und laffen oueb ruggen und febirm ban möchte."

Städteentmicklung folgend, mar im 13. Jahrhundert fchon
die rechtliche Emanzipation der Stadtbürger bereits fo meit
norgefchritten, daß fich der Rbt in der einfügen Gottes*
hausftadt mit dem Reiche in die Souneränitätsrechte teilen
muhte. Der rege Ceinmandhandel fchuf die foziale Beffer*
ftellung der Einmohner. Um die mitte des 14. Jahr*
hunderts fieberten fich die Stadtberoohner noch meiter*
gehende Rechte durch eine lebenskräftige ZunftDerfaffung,
fo daß dem Gotteshaufe nur noch die marktaufficht, die

Ausübung polizeilicher Befugniffe ufro., alfo nur noch

untergeordnetes Einfpracherechtzugeftanden blieb. Rheder*
um dem Beifpiele der Schroeizerftädte folgend, fuchte auch

St. Gallen feinen Çerrfchaftsbezirk zu nergrößern, und
dazu bot Rbt Rafpar, der zuerft Gegner der Stadt, durch
den Streit mit feinen Ronnentualen aber ihr Freund
geroorden mar, eine millkommene Gelegenheit. Er roollte

gegen eine Entfchädigung die Unabhängigkeit der Stadt
anerkennen und nerkaufte fogar die Dogtei über einen

großen Teil der Stiftslande an St. Gallen (1455). Der
Raufnertrag beftimmt folgendes Gebiet: „Das ift herab

üon monftein unz an den Bodenfee und den Bodenfee

durch ab unhid (bis) gen münfterüngen und non dannet*
hin hinüber gen Bürgion und non Bürgion die Thür
hinuf unt3id in die Glat und die Glat hinuf untjid an
die brugg zuo Schmanberg und dannefhin untjid mider

an den fPonftain ..." Diefem Uebereinkommen fel3ten

Ulrich Röfch, damals Großkellner des Rlofters, und Beini
Schüchti derartigen IDiderftand entgegen, daß der Ron*

nent die Befiegelung nermeigerte. Rbt Rafpar legte den

Bändel den nerfammelten Gemeinden der Gotteshaus*

Norlchgch im IS. jghrhunUett. vuin-ihmc nach àn -Ittcn öUi,^

ver Kechtsdrîef cèes Berichtes îîorlchach
aus clem jähre 1469.

LokzIgelchîchtNche 8kiiie von f. wiili.

1. Im st. gallischen 8Mslanäe um clìe Mitte
cies 15. jahrhuncierts.

?^ie allgemeine politische und wirtschaftliche Lage des^ Ztiktes St. Lallen war nach den flppenzellerkriegen
nicht günstig. Oer Kampf der Bergleute hatte die Macht
des Klosters geschwächt. Es lag sogar die Lekahr nahe,
ciah das st. gallische Stikt, das einst durch seine künstlerisch

und wissenschaftlich beflissenen konventualen eine
Äerde in der Bodenseegegend war, verschwinde. Oer
einige ^eit lang verwaiste äbtische Stuhl wurde aber
wieder beseht, vie Vergrößerung des Konventes, die
Restauration der in verfall geratenen klottergebäulich-
keiten deuteten dann ein frisches Streben nach kegene-
Mion an, das aber der im jähre 1442 ernannte flbt
Kaspar von Landenberg beinahe wieder nuhlos
gemacht hatte durch seine Politik und seinen ungeordneten
Haushalt, der das Stikt in große Schulden stürzte. 2ur
Heiligung des Stiftes nach außen und innen sollte darum
àr flnichluh an die Eidgenossen verhelfen, das Burgund

Landrecht, das der Konvent 1451 kür sich und die
gesamten Besitzungen mit den Orten Zürich, Luzern,
8chw^z und Olarus abschloß, vas Stikt erreichte so

lür keine Politik doppelte Deckung, einerseits kür Erfüllung
6er Pflichten gegenüber dem keiche, anderseits hatte es
6>e erstarkende Eidgenossenschaft als die nähere Hilfe
erkannt. Um die gleiche freundschakt warb gleichzeitig
6>e Stadt St. Lallenh. vem ?uge der damaligen

tz „Ogmit sin lMt such irer geiechtigkaiten nit enllrömdc! und
>rem tun und lullen ouch ruggen und schirm hun möchte."

Städteentwicklung folgend, war im 13. jahrhundert schon
die rechtliche Emanzipation der Stadtbürger bereits so weit
vorgeschritten, daß sich der ftbt in der einstigen Lottes-
hausitadt mit dem keiche in die Souoeränitätsrechte teilen
muhte, ver rege Leinwandhandel schuf die soziale
Besserstellung der Einwohner. Um die Mitte des 14. jahr-
hunderts sicherten sich die Stadtbewohner noch
weitergehende kechte durch eine lebenskräftige ^unttoerfassung,
so daß dem Lotteshause nur noch die MarktauMcht, die

flusllbung polizeilicher Befugnisse usw., also nur noch

untergeordnetes Einspracherechtzugestanden blieb. Miederum

dem Beispiele der Schweizeritädte folgend, suchte auch

St. Lallen leinen herrschaktsbezirk zu vergrößern, und
dazu bot flbt Kaspar, der zuerst Legner der Stadt, durch
den Streit mit keinen konventualen aber ihr freund
geworden war, eine willkommene Lelegenheit. Er wollte
gegen eine Entschädigung die Unabhängigkeit der Stadt
anerkennen und verkaufte sogar die Vogte! über einen

großen veil der Stiftslande an St. Lallen (1455). Oer

Kaufvertrag bestimmt folgendes Leistet: „vas ilt herab

von Monstein unz an den Bodensee und den Bodensee

durch ab untzid (bis) gen Mllnkterlingen und von dannet-
hin hinüber gen Bllrglon und von Bürgion die vhur
hinuf untzid in die LIat und die Llat hinuk untzid an
die brugg zuo Schwanberg und dannethin untzid wider
an den Monstain ..vielem Uebereinkommen setzten

Ulrich kökch, damals Lrohkellner des Klosters, und Heini
Schllchti derartigen widerstand entgegen, daß der Konvent

die Bestegelung verweigerte, flbt Kaspar legte den

Handel den versammelten Lemeinden der Lotteshaus-



leutc Dor. „Fiber die bon Rorfcbacb und Roniisborn, die

mottend nor aln rollten ban, roas gftalt fl toltend In an«
dem dingen gbalten roerden und ob die non St. Gallen
oucb ir berren fin roeltend. Do roard durcb unterer burger
ainen in geantrourt mit etroas bocbmuot, namlicb dab

ir kutlen im bucb der non St. Gallen roerind." JDegen

der einfpracbe des Ronnentes, der IDiler, Hppenzeller,
Rorfcbacber und anderer Gemeinden nerroeigerten die acbt

Orte die Ratifikation des Dertrages. Flut Grund des

darauffolgenden Berner Sprucbbriefes rourde der Stadt
aber der Eid erlaffen, das FDablrecbt für Rat und Bürger*
meifter anerkannt; die polizeiliche Flufficbt über Zoll,
FHünze, Lebensmittel, (Balje und Geroicbte konnte non
ftädtifcben Organen beforgt roerden, und endlich fieberte

ihr der Spaicbinger Dertrag nom mai 1457 das roiebtige
Recht, mit Dorbebait des Rloftereides Gottesbausleute
zu Flusburgern anzunehmen.

Die Flbtei roar durch Flbt Rafpars Derfcbulden in
grobe Derlegenbeit geraten. Der Unterfucb der beim

Papfte anhängig geroordenen Streitfacbe zroifcben Flbt
und Ronnent rourde dem Rardinal Fleneas Sylnius über*

tragen, der den Flbt nicht febüben konnte. Ulrich Röfcb
übernahm die getarnte Fldminiftration des Rlofterbefibes
als Pfleger, und nachdem Flbt Rafpar, der mit einer
Penfion feines Flmtes enthoben morden, abgedankt und
geftorben roar, rourde Ulrich Röfcb durch den Papft felbft
zum Flbte beftimmt. mit diefem Reorganifator des Stiftes
erhielten die Leiter der ftädtifcben Gefchicke einen in allen
Teilen ebenbürtigen Gegner, der mit grober Energie und

Diplomatie die Pläne der Stadt für Dergröberung ihrer
berrfcbaftlicben Rechte kreuzte, mit Zähigkeit, Scharffinn
und meitficht die roirtfchaftlichen lntereffen des Stiftes
zu roabren nerftand. Diele nerpfändete Gebiete und Ge=

rechtigkeiten rourden roieder eingelöft und der äbtifchen

Derroaltung unterftellt. Zahlreiche Peuerroerbungen oer*
gröberten den Eigenbefib. Unter feinem Regentenftabe
hob fich auch das roiffenfchaftliche und religiöfe Leben
des Rlofters. Den Gotteshausleuten rourde ihre Stellung
roieder deutlicher, da der neue Flbt den Çuldigungseid
roieder nerlangte, nergeffene Rechte mit Urkunden belegte,
Zehnten und Gefälle durch zunerläffige Beamte kon*
trollieren und einziehen lieb- Er nerfolgte die Idee, dem
Rlofter einen rechtlich klar ausgeroiefenen, durch Rauf
und Taufcb abgerundeten Befibftand, ein roirtfchaftlich
geordnetes Untertanenland, in dem die Souneränitäts*
rechte feines Çerrn alle Gültigkeit haben follten, zu fiebern.

2. Das Rorfcbacber JDeîôtum.
In diefe Zeit fällt auch die Erhellung Dieler Off*

nungen, die briefliche feftlegung des bäuerlichen Ge*

roohnheitsrechtes find. FDenn fie and) nicht alle Der*

hältniffe befcblagen, fo find diefe Urkunden doch inter*
effant, roeil fie lehrreiche Einblicke in die allgemeinen
rechtlichen und fozialen Zuftände der Landberoobner

geftatten. Unfere Öffnung ftammt aus dem Jahre 1469

und gibt folgende marken des Gerichtes Rorfcbacb an:
„Des erften an Scbroerbenbacb (örtlich nom heutigen

Frohheimgute) und den Scbroerbenbacb uff an das kilchfpel

zu Goldad), und da dannen unb an den hof ze Lindoro

(in der Bäbe non Grub) und da dannen des tobel

(mattenbachtobel) ab, das da die landmark ift ent*

zroüfchent dem gobbus Sant Gallen und dem land

Flppenzell, unb an das kilchfpel ze Tal und da dannen

gen JDarttenfen und non IDarttenfeen das marppächll ab

in den Bodenfen, und gehört der fleck zuo Dornechttigem
Rin (Ftltenrhein) ganb und gar bis zu den (Dehlern

und die mettler oucb herab in das gericht gen Rorfcbacb."

In diefem Gebiete übte der Flbt alle hoheitlichen Rechte

aus, Zroing und Bann, mildbann und forftreebte, niedere

und hohe Gerichtsbarkeit. Diefes lebtgenannte landes*

herrliche Recht kam erft unter Hbt Ulrich roieder an das

Rlofter zurück, nachdem es feinerzeit als Recht nerlieben

und dann als Spekulation non 5and zu 5and geroandert

roar, mährend der Gültigkeit der Gaunerfaffung übte

der Gaugraf den Blutbann aus. mit der Immunitäts*

erklärung des aufftrebenden und nom Bifchof in Ronftanz

unabhängig geroordenen regfamen und ftrebfamen Stifte

St. Gallen kam übungsgemäb mit der Freiheit non Flb=

gaben die Gerichtsbarkeit über die Gotteshausleute, fo»

roeit fie einen finanziellen, rein fiskalifchen Charakter

hatte, an den Flbt. FUß endlich mit dem nollftändigen
Zufammenbrucb der Gaunerfaffung auch der Gaugraf mit

der hohen Gerichtsbarkeit nichts mehr zu tun hatte,

rourde die oberfte Jurisdiktion dem Schirmnogte des

Rlofters übertragen. Don der Zeit an, da der Raifer

die Schirmnogtei an fid) und das Reich gezogen hatte,

nannte fich der jeroeilig Belehnte Reichsnogt. Pacb»

einander lag die Dogtei über die 5öfe Rorfcbacb, Tübacb

und muolen z. B. in den 5änden der Çerren non Bürglen,

Çermann non Breitenlandenberg und Burkhard Schenk

non Caftel zu Çagenroil. Für feine FFmtstätigkeit bezog

der jeroeilige Reichsnogt aus dem Reichshofe Rorfcbacb

die Dogtfteuer, jährlich 2 Pfund 5 Schilling Pfennig, 4

malter fyakr und 10 Schafe. Fluf Flnfuchen des Flbtes

Ulrich nerlieh nun 1466 Raifer Friedrich den Blutbann

im Reichshofe Rorfcbacb roieder dem Stifte, das 5ans
m ich palmer mit der Ftusübung diefer Gerechtigkeit

betraute. Fluf Befehl des Raifers rourde der neue Reichs»

nogt non Bürgermeifter und Rat der Stadt Ondau in

Eid und Pflicht genommen (1468). „Fün nogt fol den
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leute vor. „fiber die von korkchach und Komishorn, die

woitend vor ain willen Han, was gllait ll sollend in
andern dingen ghalten werden und ob die von 8t. Lallen
such ir Herren lin weltend. Do ward durch unserer burger
amen in geantwurt mit etwas hochmuot, nämlich dah

ir kutlen im buch der von 8t. Lallen werind." wegen
der Cinlprache des Konventes, der wiler, flppenieller,
Korschacher und anderer Lemeinden verweigerten die acht

Orte die katistkation des Vertrages, fluk Lrund des

darauffolgenden Berner 8pruchbriekes wurde der 8tadt
aber der Lid erlassen, das Wahlrecht Mr kat und Bürgermeister

anerkannt; die polizeiliche flullicht über Zoll,
Münie, Lebensmittel, Matze und Lewichte konnte von
städtischen Organen besorgt werden, und endlich sicherte

ihr der 8paichinger Vertrag vom Mai 1457 das wichtige
kecht, mit Vorbehalt des Klostereides Lotteshausleute
7U flusburgern anzunehmen.

Oie flbtei war durch flbt Kaspars verschulden in
grohe Verlegenheit geraten, ver Untersuch der beim

Papste anhangig gewordenen 8treittache Zwischen flbt
und Konvent wurde dem kardinal fleneas 8v>vius
übertragen, der den flbt nicht schützen konnte. Ulrich kösch
übernahm die gesamte fldministration des klotterbelltzes
als Pfleger, und nachdem flbt Kaspar, der mit einer
Pension seines flmtes enthoben worden, abgedankt und
gestorben war, wurde Ulrich kökch durch den Papst selbst

ium flbte bestimmt. Mit diesem keorganikator des 8tiktes
erhielten die Leiter der städtischen Lelchicke einen in allen
Teilen ebenbürtigen Legner, der mit großer Lnergie und

Diplomatie die Pläne der 8tadt kür Vergrößerung ihrer
herrschaftlichen kechte kreuite, mit Zähigkeit, 8charfllnn
und Weitsicht die wirtschaftlichen Interessen des 8tittes
iu wahren verstand, viele verpfändete Lebiete und Le-
rechtigkeiten wurden wieder eingelöst und der äbtischen

Verwaltung unterstellt. Zahlreiche Neuerwerbungen
vergrößerten den Cigenbelltz. Unter seinem kegentenstabe
hob sich auch das wissenschaftliche und religiöse Leben
des Klosters. Oen Lotteshausleuten wurde ihre 8tellung
wieder deutlicher, da der neue Übt den huldigungseid
wieder verlangte, vergessene kechte mit Urkunden belegte,
lehnten und Lekälle durch Zuverlässige Beamte
kontrollieren und einziehen lieh. Lr verfolgte die Idee, dem
Kloster einen rechtlich klar ausgewiesenen, durch kauf
und Tausch abgerundeten Besitzstand, ein wirtschaftlich
geordnetes Untertanenland, in dem die 8ouveränitäts-
rechte seines Herrn alle Lästigkeit haben tollten, in sichern.

2. Oas koillchacher weistum.
In diele Zeit fällt auch die Lrttellung vieler

Offnungen, die briefliche festlegung des bäuerlichen Le-

wohnheitsrechtes sind. Wenn sie auch nicht alle
Verhältnisse beschlagen, so sind diese Urkunden doch

interessant, weil sie lehrreiche Einblicke in die allgemeinen
rechtlichen und socialen Zustände der Landbewohner
gestatten. Unlere Öffnung stammt aus dem fahre 1469

und gibt folgende Marken des Lerichtes korkchach am
„ves ersten an 8chwertzenbach (östlich vom heutigen

frohheimgute) und den 8chwertzenbach ull an das kilchspel

7U Loldach, und da dannen untz an den Hof ie Lindow

(in der vähe von Lrub) und da dannen des tobel

(Mattenbachtobel) ab, das da die landmark ist ent-

iwlllchent dem gotzhus 8ant Lallen und dem land

flpperwell, untz an das kilchspel 7e Tal und da dannen

gen warttenlen und von warttersteen das Marppächli ab

in den Vodensen, und gehört der steck /uo vornechttigem
kin (flltenrhein) gantz und gar bis in den wettlern
und die wettler ouch herab in das gericht gen korschsch."

in diesem Lebiete übte der flbt alle hoheitlichen kechte

aus, Zwing und Bann, wildbann und forstrechte, niedere

und hohe Lerichtsbarkeit. Dieses letztgenannte
landesherrliche kecht kam erst unter Übt Ulrich wieder an das

Kloster lurllck, nachdem es seinerzeit als kecht verliehen
und dann als 8pekulation von Hand 7U Hand gewandert

war. während der Lästigkeit der Lauverkallung übte

der Laugraf den Blutbann aus. Mit der Immunitätserklärung

des aufstrebenden und vom Bischof in konstant

unabhängig gewordenen regsamen und strebsamen 8tiste

8t. Lallen kam übungsgemätz mit der freiheit von
Abgaben die Lerichtsbarkeit über die Lotteshausleute,
soweit sie einen finanziellen, rein fiskalischen Charakter

hatte, an den fibt. fils endlich mit dem vollständigen

Zusammenbruch der Lauverkallung auch der Laugraf mit

der hohen Lerichtsbarkeit nichts mehr lu tun hatte,

wurde die oberste jurisdiktion dem 8chirmvogte des

Klosters übertragen, von der Zeit an, da der Kaiser

die 8chirmvogtei an sich und das keich gezogen hatte,

nannte sich der jeweilig Belehnte keichsvogt.
Nacheinander lag die vogtei über die Höfe korkchach, Tllbach

und Muolen 7. B. in den Händen der Herren von Bllrglen,

Hermann von Breitenlandenberg und Burkhard 8chenk

von Laste! iu hagenwil. für seine flmtstätigkeit beiog

der jeweilige keichsvogt aus dem keichshoke kortchach

die vogttteuer, jährlich 2 Pfund 5 8chil!ing Pfennig, 4

Malter Hafer und 10 8chake. Huf flnsuchen des Mes
Ulrich verlieh nun 1466 Kaiser friedrich den Blutbann

im keichshoke korkchach wieder dem 8tikte, das Hans
wich palmer mit der flusllbung diefer Lerechtigkeit

betraute, fiuk Befehl des Kaisers wurde der neue keichsvogt

von Bürgermeister und kat der 8tadt Lindau in

Lid und Pflicht genommen (1468). „hin vogt toi den
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ack'er, genant galgenacker, in dbainne meg nit oeraber*

[Bändeln nod) oerliben, anders denn dab das gericbt der

übeltätigen nacb der urteil, über in ergangen, daruff ooll*
fürt roerden mag." Ibm mar aucb die lnftandbaltung
Don Stock und Galgen auf der Ricbtftätte Überbunden,

jeder Uebeltätige mubte auf des Dogtes „coftung" im
St. Flnnafcbloffe gefangen gehalten merden. IDenn dann
über den armen Sünder nad) dem (Aalefiz das Recbt

ergangen, das der Dogt bei feinem Amtsantritte mit
beiligem ide zu halten gefcbrooren hatte, „glich unpar*
teiifch zu fin gegen den armen als den riehen und darin
nit anfehen myt, gab, gunft, forcht, fründtfehaft und findt*
febaft," dann mochte fid) der traurige Zug hlnausberoegt
haben auf den Galgenhügel, den Blutacker, am roefi*
lieben Ende des heutigen Cöroengartengutes, füdlich non
der Strabe gelegen. Die Rechtfprechung lehnte fid) zur
Zeit unferer Öffnung an den Schmabenfpiegel oder beffer

das kaiferliche Fand* und Cebenrecbt an. Die fpätern
Beftallungen oerpflichteten denjemeiligenDogt zuRorfchad),
„des Caroli Quinti und des heiligen Reiches peinliche
5alsgerid)tsordnung" gegenmärtig zu haben und nach

ihr zu handeln. Diefe reichsgefebliche Regelung auf dem

Gebiete des Strafrechts und des Strafnerfahrens rourde
nach Dielen refultatlofen Derbandlungen erft 1532 durch

Reichstagsabfchied publiziert. Der grobe Gedanke der

Rechtsoereinheitlichung ging Dom Reichskammergericht
unter maxirnilian I. aus (1496—1497) und forderte unter
anderm aud) den JDiderfprucb der idgenoffen heraus.
His „Ungerichte" (fchmere Derbrechen) bezeichnet unfere

Öffnung nach dem damaligen ftiftsländifchen Brauche
Flacbtfcbacb (nächtlicher Diebftahl), Aotzucbt, 6eimfud)ung
(Cleberfall im eigenen Çaufe) und (Bord. Die Strafe
dafür ging je nach Umftänden an den 5als oder die

5and. Der Richter mubte diefe Uebeltäter oon Amtes
raegen oerfolgen, roenn auch kein Prioatkläger auftrat.

Die niedere Gerichtsbarkeit des Rorfchachergerichtes
rourde immer durch das ftlofter und feine Amtsleute
ausgeübt. Alle üblichen Fräolinen und Buben, die
nicht Ammann und Gericht cermöge ihrer polizeilichen
Gemalt in Acker, Feld und IDald zu fällen berechtigt
roaren, fielen dem Stifte zu. Die Öffnung enthält ein
eingehendes Bubenregifter, aus melchem folgende Anfäbe
angeführt fein mögen: (Der den andern freoentlich „liegen"
beibt, zahlte 9 Pfund Pfennig. Drohung mit einem JAeffer,
ohne zu fchaden, rourde mit 15 Schilling Pfennig gebübt.
19er den andern freoentlich mit der fauft oder fonft
fchlug, ohne dab Blut flob, hatte dem 5errn 6, dem ftläger
3 Schilling Pfennig zu erlegen. Schlägt er ihn aber zu
Boden (berdfellig), fo foil nach dem richterlichen Befunde

ilt roerden. Fliebt Blut, fo foil die Bube auf 3 Pfund

Pfennig gefebt fein und je nach Geftalt der Sache oor
den Abt gebracht roerden. Auf jedem freoentlichen (Durf
oder Schub liegen 10 Pfund Pfennig Strafe, roenn (Durf
und Schub fehlen; andernfalls foil der Schaden mab=
gebend fein. Ueberfall mit beroaffneter Band, Stich und
Streich find mit 3 Pfund Pfennig zu büben, die einem

Berrn Don St. Gallen gehören. Bei mehreren! Schaden
foil das Gericht entfeheiden. nächtlicher einbrach ift zu
büben mit 10 Pfund, Todesdrohung in (Dorfen mit 12 Pfund
Pfennigen. Der Dorfäbliche Totfchläger rourde ebenfalls
in eine Geldbube Don 24 Pfund Pfennig oerfällt. IT)er den

andern am hellen Tage aus Baus oder Berberge fre=

oentlich forderte, follte 10 Pfund, für das gleiche näcbt*
liehe Dergehen aber den doppelten Betrag erlegen. Sollte
er aber freoentlich in Baus oder Berberge eindringen,
fo roären 25 Pfund als Bube zu leiften, des nachts fogar
50 Pfund Pfennig. Der meineidige foil einem Berrn
oon St. Gallen 25 Pfund Pfennig entrichten. In Steinach
rourde der meineidige dem Bochgerichte überantroortet.
Sollten zroifchen Zroeien Zerroürfniffe entftehen, fo dab
keiner oor dem andern ficher roäre, fo foil der Ammann
und in feiner Abroefenbeit jeder andere Bofmann unter
Androhung oon 10 Pfund Pfennig Bube Friede bieten.

Sollte der Angreifer einer zroeiten JAabnung nicht ge*
horchen, fo foil er einem Berrn überantroortet roerden.

Frieden zu bieten, roar jedermann oerpflichtet. )T)er dem

andern das Seinige nimmt, „fo in gepott oder hafft

litt," zahlt 10 Pfund, mer unbefugter (Deife im Ge*

meindegut eine Fiche oder einen „berenden" Baum fällt,
entrichtet 5 Schilling Pfennig, für den Bau eines „ftumpen"
mit der Axt 5 Schilling, mit dem Gertel 3 Schilling
Pfennig. Sollte aber jemand Gemeindegut einzäunen,
fo foil er mit 10 Pfund beftraft roerden. mer gegen
Recht und Gerechtigkeit fremdes Gut beanfprucht, leiftet
dem Benachteiligten 3 Pfund, dem ftlofter 6 Pfund als
Bube. Strenge beftraft foil auch die unredliche Band*
habung non JRaben und Geroichten roerden, 10 Pfund.
Die Öffnung berührt auch die (Degpflicbt der Anftöber.
Die damalige Gerichtspraxis brauchte nicht grobe Rechts*

gelehrte als Richter, denn man urteilte oorab an Band
folcher Bubenregeln. Zur Orientierung über die tatfäcb=

liehe Böbe der Buben nach heutigem Geldroerte mögen

folgende Angaben dienen : 1 mark an Silberroert 47 Fr.;
1 Pfund V2 JFark -= 23'ja fr.; 1 Pfund 20 Schilling,
1 Schilling - 1 Fr. W/2 Cts.; 1 Schilling 12 Pfennig,
1 Pfennig 9,8 Cts. Alle oben angeführten (Dertzablen
müffen übrigens, um dem heutigen Geldroerte entfpreebend

umgerechnet zu roerden, mindeftens achtfach genommen
roerden. 50 Pfund Pfennige roären fomit 50X240
Pfennige 12,000 Pfennige X 9,8 X 8 9408 Fr.
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Mr, genant galgenacker, in dhainne weg nit veraber-

Mndeln noch verlîhen, anders cienn dah das gerícht der

übeltätigen nach cier urteil, über in ergangen, darukk voll-
ftirt werden mag." ihm war auch die Instandhaltung
von Stock und Oalgen auf der kichtstätte Überstunden,

jeder Uebeltätige mutzte auf des Vogtes „costung" im
5t. flnnaschloste gefangen gehalten werden, wenn dann
über den armen Sünder nach dem Malekiz das Aecht

ergangen, das der Vogt bei feinem Amtsantritte mit
heiligem Eide zu halten geschworen hatte, „glich unparteiisch

zu sin gegen den armen als den richen und darin
nit ansehen myt, gab, guntt, forcht, kründtschatt und kindt-
schatt," dann mochte sich der traurige Zug hinausbewegt
hgben auf den Oalgenhllgel, den plutacker, am westlichen

ende des heutigen Löwengartengutes, südlich von
der Straße gelegen, vie Rechtsprechung lehnte sich zur
7eit unserer Öffnung an den Schwabenspiegel oder besser

das kaiserliche Land- und Lehenrecht an. vie spätern

bestallungenverpflichteten denjeweiligenvogt zuAorlchach,
„des Laroli Quinti und des heiligen Reiches peinliche
Halsgerichtsordnung" gegenwärtig zu haben und nach

ihr zu handeln, viele reichsgesetzliche Regelung auf dem

Sebiete des Strakrechts und des Strafverfahrens wurde
nach vielen resultatlosen Verhandlungen erst 1532 durch

keichstagsabfchied publiziert. Oer große Oedanke der

kechtsvereinheitlichung ging vom Aeichskammergericht
unter Maximilian I. aus (1496—3497) und forderte unter
anclerm auch den Widerspruch der Lidgenossen heraus.
Ms „Ungerichte" (schwere verbrechen) bezeichnet unsere

Öffnung nach dem damaligen stiktsländischen prauche
üachtschach (nächtlicher viebstahl), Votzucht, Heimsuchung
jsteberfall im eigenen Hause) und Mord, vie Strafe
dafür ging je nach Umständen an den hals oder die

Hand. Oer Aichter mutzte diese Uebeltäter von Amtes
wegen verfolgen, wenn auch kein Privatkläger auftrat.

Oie niedere (Gerichtsbarkeit des Aorkchachergerichtes
wurde immer durch das Kloster und feine Amtsleute
ausgeübt, Alle üblichen frävlinen und putzen, die
nicht Ammann und Oericht vermöge ihrer polizeilichen
Sewalt in Acker, feld und Wald zu fällen berechtigt
waren, kielen dem Stifte zu. vie Öffnung enthält ein
eingehendes putzenregister, aus welchem folgende Ansätze

angeführt kein mögen: wer den andern freventlich „liegen"
heitzt, zahlte 9 Pfund Pfennig, vrohung mit einem Mester,
ohne zu schaden, wurde mit 15 Schilling Pfennig gebüßt.
Der den andern freventlich mit der haust oder sonst

lchlug, ohne dah plut klotz, hatte dem Herrn 6, dem Kläger
^ Schilling Pfennig zu erlegen. Schlägt er ihn aber zu
Kocien (herdkellig), ko soll nach dem richterlichen Sekunde

ist werden, flieht plut, so soll die putze auf 3 Pfund

Pfennig gesetzt kein und je nach Gestalt der Sache vor
den Abt gebracht werden. Auf jedem freventlichen Wurf
oder Schutz liegen 10 Pfund Pfennig Strafe, wenn Wurf
und Schutz fehlen; andernfalls foll der Schaden
matzgebend sein. Ueberlall mit bewaffneter Hand, Stich und
Streich sind mit 3 Pfund Pfennig zu blltzen, die einem

Herrn von St. Lallen gehören. Sei mehrerem Schaden
soll das Oericht entscheiden. Nächtlicher Einbruch ist zu
blitzen mit 10 Pfund, vodesdrohung in Worten mit 12 Pfund
Pfennigen. Ver vorsätzliche Votschläger wurde ebenfalls
in eine Oeldbutze von 24 Pfund Pfennig verfällt, wer den

andern am hellen vage aus Haus oder Herberge
freventlich forderte, sollte 10 Pfund, kür das gleiche nächtliche

vergehen aber den doppelten Vetrag erlegen. Sollte
er aber freventlich in Haus oder Herberge eindringen,
fo wären 25 Pfund als putze zu leisten, des Nachts sogar
50 Pfund Pfennig. Oer Meineidige soll einem Herrn
von St. Lallen 25 Pfund Pfennig entrichten, ln Steinach
wurde der Meineidige dem Hochgerichte überantwortet.
Sollten zwischen Zweien Zerwürfnisse entstehen, so datz

keiner vor dem andern sicher wäre, so soll der Ammann
und in seiner Abwesenheit jeder andere hostnann unter
Androhung von 10 Pfund Pfennig putze friede bieten.

Sollte der Angreifer einer zweiten Mahnung nicht
gehorchen, so soll er einem Herrn überantwortet werden,

frieden zu bieten, war jedermann verpflichtet, wer dem

andern das Seinige nimmt, „so in gepott oder hastt

litt," zahlt 10 Pfund, wer unbefugter weite im Oe-
meindegut eine Liche oder einen „berenden" paum fällt,
entrichtet 5 Schilling Pfennig, für den hau eines „stumpen"
mit der Axt 5 Schilling, mit dem Oertel 3 Schilling
Pfennig. Sollte aber jemand Oemeindegut einzäunen,
so soll er mit 10 Pfund bestraft werden, wer gegen
Aecht und Oerechtigkeit fremdes Out beansprucht, leistet

dem penachteiligten 3 Pfund, dem Kloster 6 Pfund als
putze. Strenge bestraft koll auch die unredliche
Handhabung von Matzen und Oewichten werden, 10 Pfund,
vie Öffnung berührt auch die Wegpflicht der Anstößen

vie damalige Oerichtspraxis brauchte nicht große Aechts-

gelehrte als Aichter, denn man urteilte vorab an Hand
solcher putzenregeln. Zur Orientierung über die tatsächliche

höhe der putzen nach heutigem Oeldwerte mögen

folgende Angaben dienen: 1 Mark an Silberwert 47 fr.;
1 Pfund M Mark - 23'/^ fr.; 1 Pfund 20 Schilling,
1 Schilling - 1 fr. 17M Lts.; 1 Schilling - 12 Pfennig,
1 Pfennig 9,8 Lts. Alle oben angeführten Wertzahlen
müssen übrigens, um dem heutigen Oeldwerte entsprechend

umgerechnet zu werden, mindestens achtfach genommen
werden. 50 Pfund Pfennige wären somit 50X240
Pfennige 12,000 Pfennige X 9,8 X 8 9408 fr.
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Die Öffnung mahnt die Çofgenoffen auch an die

feudalen Abgaben, ehemalige freie Bauersleute

waren durch Uebernahnre non erblehen infolge der da»

mit nerbundenen Untertänigheit Börige geworden. Dabei

genoffen fie immerhin die persönliche Freiheit. Sie wohnten
aber wohl auf Grundftücken, die nicht ihr eigen waren,
und hatten deshalb pbgaben zu entrichten. Dach dem

Tode des Inhabers fiel das Erblehen jeweils an das

Rlofter zurück und muhte non den Erben neuerdings
als Cehen empfangen werden. Beim Gutsantritte war
der drifte Pfennig, der böte Pfennig oder der Ehrfchah,
eine ftrt Bandänderungsfteuer, zu entrichten. Um feine

Böhe zu beftimmen, wurde das Gut ohne Gebäude ein»

gefcbäbt, und für jedes Pfund Guldenwert berechnete

man drei Pfennig Ehrfchah. In der Öffnung find die

Gerechtigkeiten des Stiftes auf ehrfchähigen Gütern nor»
behalten. Die Rauffertigung der Eigengüter gefchah nor
dem pmntann. FDäbrend heben Pachten konnte ein

Bofmann den mit einem Pichthofmann abgefchloffenen
Rauf rückgängig machen. Im übrigen beftimmte das
JPeistum: „Item fo follent der pmmann und die richter
über dhain lehengut richten, das da ift über 10 Pfund
Pfennig und foil man alle frye leben, es fyen gelegen
güeter oder zins darob, nertigen nor ainem lebenberrn."

Puch zur Cieferung des Bauptfalls eines Faft-
nachtshuhns waren alle Einwohner des Rorfcbacber»

gericbtes nerpflichtet. Der Rechtstitel für alle fälle ftammte
noch aus der Rodungszeit. Ceibeigene oder fremde pn=
fiedler blieben nach der Urbarifierung in der Puhniehung
der Bodenwerte. Durch Begünftigungen des Grundherrn
gelangten fie zur pnfcbaffung der erforderlichen IDerk»

zeuge und einer Diebbabe. Daraus leitete der Borr aber
ein pnfpruchsrecht auf das bewegliche Gut, den Erwerb
und Pachlah des pnfiedlers ab. Puch die Öffnung ner»

langt den Todfall. Beim pbgang des pelteften
einer jeden Baushaltung, die eine Diehhabe befah, fiel
das Befthaupt dem Grundherrn anheirn. Rnftatt des

jährlichen Zweipfennig=Zinfes, den Jahrhunderte früher
fchon die freien Zinsleute wie die Ceibeigenen abliefern
muhten, wurde eine Paturalgabe angenommen, die zur
faftnachtszeit abgeliefert werden muhte, das fog. faft
nacbtsbubn. pusgenommen waren (notion die Bauers»
leute, die im flecken Rorfchach fahen und eigene Dieh=
habe befahen. Don ihnen nerlangt die Öffnung alle
Jahre ein fuder „buw". Durch den Freibrief aus dem

jähre 1451 entband pbt Rafpar alle Gottesbausleute, alfo
auch die Ceute des Gerichtes Rorfchach non Geläh, Ge
wandfall und Erbfchaft. Starb bis dahin ein Dater
ohne männliche Pachkommen, fo erbte das Rlofter die

Sonntagskleider des Derblichenen (Geläh). Derfchied

die JPutter ohne Tochter, fo fiel wieder das Gewand, in
dem die JPutter zur Rirche oder heimfuchen ging, dem

Stifte anheirn. Durch den gleichen Freibrief nerzicbtet
das Rlofter auf die Erbfchaft, wonach nun je der

nächfte Erbe der Sippfchaft ins Recht treten konnte, mäb=
rend bisher die Seitennerwandten gefehmähig aus»

gefchloffen blieben, bei kinderlofen Erblaffern in den

Stiftslanden wie anderwärts der Fan des h err erb»

berechtigt wurde.
Der Ceibeigene des frühen JRittelalters war noch ohne

jedes eigene Recht. Er war an die Scholle gebunden,
die er im puftrage feines Berrn bebaute. IDohl konnte

er non feinem Borrn auf einen andern Bof nerfeht oder

mit Ceuten anderer Berren nertaufcht werden. Der hörige
Bebauer einer Schupiffe leiftete drei Tage jeder IDocbe

frondienfte, die andern drei benübte er zum Erwerb für

ficb und die Seinigen. Rinder aus der Ehe Ceibeigener

folgten der „böfen Band", d. h- mütterlicherfeits. Darum
hellten die Grundherren überall ftrenge Derbote gegen Ehen

zwifchen ihren Ceibeigenen und denen anderer Berren auf.

Uebertrat ein Böriger der Probftei Bifchofszell diefes Ehe»

nerbot, fo hätte ihn der Probft nach Recht auf die Tür*
fcbwelle legen und ihm einen Riemen fleifch aus dem

Rücken fchneiden mögen. Eine andere Rechtsbeftimmung
gab ihrem Grundherrn das Recht, den, der auber die

Genoffame freien ging, non einer Tageszeit zur andern

unter die Dachtraufe zu legen. Diefe Beftimmungen find

wohl nie angewandt worden. IPan liebte damals folche

Byperbeln, um die TDichtigkeit derartiger Dorfchriften allen

begreiflich zu machen. Ein Uebereinkommen über Raub
und FDechfel der Eigenleute, das nom Stifte

St. Gallen mit einer Pnzabl anderer Gottesbäufer ab»

gefchloffen wurde, hellte die Eigenleute beinahe den

übrigen Gotteshausleuten gleich. Ein leibeigenes IPäd»

eben brauchte nachher dem Berrn nod) drei Baben und

dem Dogte und den pmtsleuten ein Paar Bandfchube,

18 Pfennige IPert, abzuliefern, um auber die Genoffame

heiraten zu können (1560).
Den Rorfcbacber Gotteshausleuten wurde in der Ge=

richtsoffnung der freie Zug wiederbeftätigt. „Und yft

der zug alfo fry, das der, fo alfo ziechen will, mag finen

blunder uffladen und die tiechfel keren, hinwerb in w\¥
richftat oder richs hof er ziechen mil; er fol aber nien»

derthin ziechen, da er aigen werden mag."
Die Öffnung enthält auch eine Beftimmung über

Piederlaffung und Einbürgerung im Reichshofe

Rorfchach, der damals an preal ungefähr das bouh9e

Gemeindeterritorium umfabte. Die Bofleute fahen den

Einzug der Fremden gar nicht fo gerne; denn fie fürcb=

teten eine Schmälerung ihrer markgenoffenfchaftlicben
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Th. Zahner
: : Glasermeister : :

RORSCHACH
zum «Rahmenhaus» Neugasse

Einrahmungs-Geschäft / Grosses Lager in

Bilderleisten / Verkauf von Leisten vom
einfachsten bis feinsten Genre / Prächtige

Auswahl in künstlerischen Bildern und
Gemälden / Lager in belegten Spiegel,

Die Öffnung inahnt à hokgenoffen auch an die

feudalen Abgaben. Ehemalige freie Dauersleute

waren durch Uebernahme von Erblehen infolge der damit

verbundenen Untertänigkeit hörige geworden. Dabei

genoffen lie immerhin die persönliche freiheit. Sie wohnten
aber wohl auf Grundstücken, die nicht ihr eigen waren,
und hatten deshalb Abgaben zu entrichten. Nach dem

Iode des Inhabers kiel das Erblehen jeweils an das

Kloster zurück und mutzte von den Erben neuerdings
als Lehen empfangen werden, Deim Lutsantritte war
der dritte Pfennig, der böle Pfennig oder der Ehrschatz,
eine Art handänderungssteuer, zu entrichten. Um leine

höhe zu bestimmen, wurde das Out ohne Lebäude
eingeschätzt, und kür jedes Pfund Luldenwert berechnete

man drei Pfennig Ehrlchatz. In der Öffnung lind die

Gerechtigkeiten des Stiftes auf ehrschätzigen Llltern
vorbehalten. Die kaukkertigung der Eigengllter geschah vor
dem Ammann. während sieben Dächten konnte ein

hokmann den mit einem Dichthokmann abgeschlossenen

kauf rückgängig machen. Im übrigen bestimmte das

weistumi „Item so lollent der Ammann und die Achter
über dhain lehengut richten, das da ist über 10 Pfund
Pfennig und soll man alle st^e lehen, es s^en gelegen
glleter oder Zins darob, vertigen vor ainem lehenherrn."

Auch zur Lieferung des Hauptfalls eines fatt-
nachtshuhns waren alle Einwohner des Aortchacher-
gerichtes verpflichtet. Der Aechtstitel kür alle fälle stammte

noch aus der Aodungszeit. Leibeigene oder fremde
Ansiedler blieben nach der Urbaristerung in der Dutznietzung
der hodenwerte. Durch Degllnttigungen des Grundherrn
gelangten sie zur Anschaffung der erforderlichen Werkzeuge

und einer Diehhabe. Daraus leitete der Herr aber
ein flnlpruchsrecht auf das bewegliche Lut, den Erwerb
und Dachiah des Ansiedlers ab. Auch die Öffnung
verlangt den lodkall. heim Abgang des Aeltelten
einer jeden Haushaltung, die eine Diehhabe belatz, kiel

das hesthaupt dem Grundherrn anheim. Anstatt des

jährlichen Zweipkennig-Anses, den jahrhunderte früher
schon die freien Änsleute wie die Leibeigenen abliefern
muhten, wurde eine Daturalgabe angenommen, die zur
fastnachtszeit abgeliefert werden muhte, das log. fast-
nachtshuhn. Ausgenommen waren hievon die Hauersleute,

die im flecken Aorschach sahen und eigene Diehhabe

besahen. Don ihnen verlangt die Öffnung alle
jähre ein fuder „buw". Durch den freibriek aus dem

jähre 1451 entband Abt Kaspar alle Lotteshausleute, also

auch die Leute des Berichtes Aorschach von Qelätz, Lewa

n d f a l l und Erbschaft. Starb bis dahin ein Dater
ohne männliche Dachkommen, so erbte das Kloster die

Sonntagskleider des Derblichenen (Leläh). Derschied

die Mutter ohne lochter, so kiel wieder das Lewand, in
dem die Mutter zur Kirche oder heimsuchen ging, dem

Stifte anheim. Durch den gleichen freibriek verzichtet
das Kloster auf die Erbschaft, wonach nun je der

nächste Erbe der Sippschaft ins Aecht treten konnte, während

bisher die Seitenverwandten gesetzmäßig
ausgeschlossen blieben, bei kinderlosen Erblassern in den

Stiftslanden wie anderwärts der Landesherr
erbberechtigt wurde.

Der Leibeigene des frühen Mittelalters war noch ohne

jedes eigene Aecht. Er war an die Scholle gebunden,
die er im Auftrage seines Herrn bebaute. Wohl konnte

er von seinem Herrn auf einen andern Hof versetzt oder

mit Leuten anderer Herren vertauscht werden. Der hörige
hebauer einer Schupiffe leistete drei läge jeder Woche

frondienste, die andern drei benlltzte er zum Erwerb kür

sich und die Seinigen. Kinder aus der Ehe Leibeigener

folgten der „bösen Hand", d. h. mütterlicherseits. Darum
stellten die Lrundherren überall strenge Derbste gegen Ehen

zwischen ihren Leibeigenen und denen anderer Herren auf.

Aebertrat ein höriger der probstei Dischokszel! dieses

Eheverbot, so hätte ihn der probst nach Aecht auf die lur-
schwelle legen und ihm einen Meinen fleisch aus dem

Aücken schneiden mögen. Line andere Aechtsbestimmung
gab ihrem Grundherrn das Aecht, den, der außer die

Lenoffame freien ging, von einer lageszeit zur andern

unter die Dachtraufe zu legen. Diele Destimmungen lind

wohl nie angewandt worden. Man liebte damals solche

Hyperbeln, um die Wichtigkeit derartiger Dorschrfften allen

begreiflich zu machen. Ein Llebereinkommen über Aaub
und Wechsel der Ligenleute, das vom Stifte

St. Lallen mit einer Anzahl anderer Lotteshäuser
abgeschlossen wurde, stellte die Eigenleute beinahe den

übrigen Lotteshausleuten gleich. Ein leibeigenes Mädchen

brauchte nachher dem Herrn noch drei Datzen und

dem Dogte und den Amtsleuten ein paar Handschuhe,

18 Pfennige wert, abzuliefern, um außer die Lenoffame

heiraten zu können (1560).
Den Aorkchacher Lotteshausleuten wurde in der Le-

richtsoffnung der freie 2ug wiederbestätigt. „Und B
der zug also lich, das der, so also ziechen will, mag linen

blunder uffladen und die tiechlel Keren, hinwertz in weihe

richttat oder richs Hof er ziechen wil; er sol aber nien-

derthin ziechen, da er aigen werden mag."
Die Öffnung enthält auch eine Destimmung über

Diederlassung und Einbürgerung im Aeichshole

Aorschach, der damals an Areal ungefähr das heutige

Lemeindeterritorium umfaßte. Die Hofleute sahen den

Einzug der fremden gar nicht so gerne; denn sie fürchteten

eine Schmälerung ihrer markgenoffenschastlichen

M
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Rechte und eine laftige Konkurrenz im Ermerbsleben.

„jDer da ift, der in bof ze Rorfcbacb zied)en und darin
fyßen mil und des ricbs ftür, er oder fin erben nit band
belffen abkouffen, der fol geben ain pfund pfenning,
irenn er in fin felbs coft ift, und der rod) durcb das
tad) uff tringt, und denn fo bat derfelb ze royeffen des

bof gemainden, roum und maid, als ander bofgenoffen."
lüunr und JBeid nannte man die aus IDaldung und
IDaidgang bezogenen Zugaben des Ackerbaues. Obne
fie märe die ausgiebige flckerroirtfcbaft jedes Einzelnen
nicht möglich gemefen. fjkr holte er holz zum hausbau,
für die Erhellung non hägen, )Beg= und Stegner=
befferungen und das Sommerfutter für fein Dieb- Die
Rorfcbacber hofleute befcbmerten ficb deshalb auch fpäter

gegen das Ueberfeßen mit fremden Ceuten und roollten
nur in ihren Çof aufnehmen, roer ihnen genehm märe,
mährend der Hbt das mitfpracherecht gemährt miffen
mollte (Rappersmiler Urteil 1525). Im Caufe der Zeit
muhten zmifchen dem hofe Rorfchach und dem Stifte
oft mie andernorts auch Streitpunkte entheben; denn

Offnungen, Briefe ufm. hellten nur ein lückenhaftes Recht

dar. Es fand einigermaßen Ergänzungen in der Cand=

fabung, durch mandate, Sprüche und Derträge, die jedoch

überall zerftreut lagen. Keine Reichsgefebgebung hatte
den im Caufe der Zeit hark erfchütterten Rechtszuftand
in umfaffender IBeife geordnet. Zahllofe Candesord=

nungen, Gerichtsordnungen und Spezialgefette fuchten in
den nerfchiedenen Cändern und Candesteilen der Recbts=

unficherheit zu heuern.

Die Öffnung führt als großen Eigenbefiß des Klofters
zroei hüben an, non denen die eine hans Pfund, die andere

Ulrich Spät, flmmann zu Rorfchach, beroirtete (1 hübe ca.
30 juchart). Daher ftamrnt aud) die heutige Cokalbezeicb=

nung „in der hub" an der Promenadenftraße. ferner rnird
das Gut Seriocben genannt, deffen Befißer „einen berrn, all
fin amptlüt und fünft über fem füren foil, raenn man das

Dordrott (fordert) non des goßbus megen." Daneben
batte das Stift aber nod) meitern großen Eigenbefiß, norab
den nach dem Ausfterben der Edeln non Rorfchach durch
kauf ermorbenen Boden famt der fefte am flbbange
des Rorfchacherberges. Unter den Kloftergütern mar das
bedeutendfte der Kell h of. Ein Teil daoon ift das heutige
Seminargut. Er murde in der erften Zeit nom füayer
oermaltet. Der mayer mar nicht bloß der Oberbauer
in der Ceitung des Feldbaues, fondern auch der Einzüger
der Gefälle und Dertreter des Abtes in Dingen der

niedern Gerichtsbarkeit. Zur Zeit unferer Öffnung mar
der Keller oormiegend Gutsoermalter, da die ftusübung
der gerichtlichen Funktionen an den Oberoogt übertragen
morden mar. Eine flndeutung feiner ehemaligen richten
ließen Befugniffe lag noch darin, daß ihn die Öffnung

als Stellnertreter des flmmanns im Gerid)te bezeichnete,
ftus kleinen Gefälligkeiten und Sorge um landmirtfcbafU
liehe Förderung erraud)fen den Kellhöfern nielfad) Dienft=
barkeiten. So hatte der Rorfchacher Kellner einen „pfarren"
(Stier) zu halten, „der zuo dem Dich gutt feye ; den felben
pfarren fol man nit mer ftraffen, rao er fchaden tutt, denn
ustriben mit ainenr hörigen, felb gemachfenen feboß;
doch fo fol er in des nachts intun, ungeoarlich." Zera*
hoch, deffen Familie den Kellnbof feit langer Zeit inne=
hatte, beanfpruchte ihn als Erblehen. Ein Schiedsgericht
aber mies ihn ab. 1463 nahmen ihn die Talchen mieder
aus flbt Ulrichs Band. Huf dem Gute lafteten Fuhi-
pflichten für den IBeinberg in Tübad) und für Frachten
nach St. Gallen. Beftallungsbriefe aus der Zeit der

fpätern Statthalterei auf Unferer Frauen Berg enthalten
genaue Taxen für außergemöhnliche Fuhren mit JBein,
fjolz ufm. Als Ceßenzins entrichtete der Keller 1433
fechs mutt Kernen, 1463 ad)t mutt Kernen, 1552 fünf
Gulden an münz, zraölf JTÎalter Defen, acht JRalter
Çaber, mas mit der unter flbt Ulrich begonnenen und
fpäter fortgefeßten Ermeiterung des Befißes zufammen=

hing.
mit dem Dogte faß der flmmann im Gerichte.

Er mar anfänglich nicht der Dertreter der Gemeinde als
foleber, lediglich ein befoldeter Klofterbeamter. Das Ror=

fehaeßer IBeistum gibt zu, daß die flofleute nicht mit
einem Fremden als flmmann überfeßt mürden. Unter

flbt Dietßelm (1559) feßten eidgenöffifche Boten ein

Dreieroorfchlagsrecht für die Gemeinde feft, und diefe

Praxis blieb bis ins 18. Jahrhundert hinein beheben. Erft

gegen Ende des 15. Jahrhunderts entftand die fluffaffung,
der flmmann fei Stellnertreter und Çaupt der Gemeinde.

Die Gerichtskoften (nier Pfennig) hatte jemeils der

Kläger zu deponieren. Zmeimal bot der JBeibel ordent=

licherroeife die männer zu Gericht, im Frühling und

im öerbft. Faut Candesfaßung ftanden auf der Trak=
tandenlifte nacheinander die Gefchäfte der IBitmen und

IBaifen, dann die der Frauensperfonen, der Fremden,

endlich der Gerichtsgenoffen und zuleßt die ftreitigen fln=
gelegenbeiten der flebte. Die Gerichtsfißungen raurden

zugleich Gemeindenerfammlungen, an melcßer alle über

14 Jahre alten mannsperfonen ohne ehehaften Grund

nicht fehlen durften. Frauen, die zu Dertragsabfchlüffen

nor Gericht erfebienen, führte der Dogt dreimal im Kreife

herum und hellte nach jedem Rundgange mieder die Frage,

ob he noch millens märe, den Dertrag auffeßen zu laffen.

Bei jedem Gerichte mar der flbt durch den Dogt oer=

treten, der für müßeroalt nebh fälligen Bußen und

Sportein eine befondere Entfchädigung nom Kloher bezog.

Appellationen murden nom Candesherrn entfehieden.

Zmifchen diefen Jahrgerichten fanden auch befondere
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fechte und eine lästige Konkurrenz im Erwerbsleben.

^Wer cla ist, der in Hof ?e Korschach liechen uncl darin
letzen wil und des richs stllr, er oder sin erben nit Hand

helffen abkoullen, der sol geben ain pkund pfenning,
,venn er in stn selbs cost ist, und der rod) durch das
tach uff tringt, und denn so hat derlelb ?e w^ellen des

hos gemainden, wum und waid, als ander Hofgenollen."
Ivum und weid nannte man die aus Waldung und

Midgang bezogenen Zugaben des flckerbaues. Ohne
sie wäre die ausgiebige flckerwirtschast jedes Einzelnen
nlcht möglich gewesen, hier holte er hol? 7um Hausbau,
für die Erstellung von Hägen, weg- und Stegver-
belferungen und das Sommerfutter kür fein Vieh, vie
llortchacher hokleute beschwerten sich deshalb auch später

gegen das Uebersetzen mit fremden Leuten und wollten
nur in ihren hos aufnehmen, wer ihnen genehm wäre,
während der flbt das Mitspracherecht gewährt willen
wollte (kapperswiler Urteil 1525). lm Lause der Zeit
muhten Zwischen dem Hofe Korschach und dem Stifte
oll wie andernorts auch Streitpunkte entstehen; denn

Öffnungen, Briefe usw. stellten nur ein lückenhaftes kecht

àr. Es fand einigermaßen Ergänzungen in der Land-
luhung, durch Mandate, Spruche und Verträge, die jedoch

überall verstreut lagen, keine keichsgeletzgebung hatte
clen im Laufe der Zeit stark erschütterten kechts^uttand
in umfallender weise geordnet. Zahllose Landesord-

uungen, Gerichtsordnungen und Spe^ialgeletze suchten in
den verschiedenen Ländern und Landesteilen der kechts-
unücherheit?u steuern.

vieOllnung führt als großen Eigenbesitz des Klosters

Mei huben an, von denen die eine Hans Pfund, die andere

Ulrich Spät, flmmann ?u Korschach, bewirtete (1 hübe ca.
30 juchart). vaher stammt auch die heutige Lokalbeieich-
nung „in der hub" an der promenadenstratze. ferner wird
das Out Serlochen genannt, dellen Besitzer „einen Herrn, all
lln amptlllt und funst über lew küren soll, wenn man das

oordrott (fordert) von des gotzhus wegen." Daneben
hatte das Stift aber noch weitern großen Eigenbelltz, vorab
den nach dem Mssterben der Ldeln von Korschach durch
kauf erworbenen Boden samt der feste am fibhange
des Korschacherberges. Unter den klosterglltern war das
bedeutendste der kell Hof. Ein veil davon ist das heutige
Zeminargut. Er wurde in der ersten Zeit vom Ma^er
verwaltet. Oer Maver war nicht bloß der Oberbauer
in der Leitung des feldbaues, fondern auch der Einillger
der Oekälle und Vertreter des flbtes in Dingen der

niedern (Gerichtsbarkeit. Zur Zeit unserer Ollnung war
der Keller vorwiegend Outsverwalter, da die fiusübung
der gerichtlichen funktionen an den Obervogt übertragen
worden war. Line flndeutung feiner ehemaligen richterlichen

Befugnisse lag noch darin, daß ihn die Ollnung

als Stellvertreter des flmmanns im Oerichte bezeichnete,
flus kleinen Oekälligkeiten und Sorge um landwirtschaftliche

förderung erwuchsen den kellhöfern vielfach Dienst-
barkeiten. So hatte der korfchacher Kellner einen „pfarren"
(Stier) 7U halten, „der /uo dem vich gutt le^e; den selben

pfarren sol man nit mer strallen, wo er schaden tutt, denn
ustriben mit ainem hllrigen, selb gewachsenen schoß;
doch so sol er in des nachts intun, ungevarlich." Zera-
hoch, dellen familie den kellnhof seit langer Zeit
innehatte, beanspruchte ihn als Erblehen. Ein Schiedsgericht
aber wies ihn ab. 1463 nahmen ihn die vaichen wieder
aus flbt Ulrichs Hand. Huf dem Oute lasteten

fuhrpflichten kür den Weinberg in lubach und kür fruchten
nach St. Oallen. Bestallungsbriefe aus der Zeit der

spatern Statthalter?! auf Unserer frauen Berg enthalten
genaue faxen kür außergewöhnliche fuhren mit wein,
hol? usw. flls Leheniins entrichtete der Keller 1433
sechs Mutt kernen, 1463 acht Mutt kernen, 1552 fünf
Oulden an Müntt, iwölf Malter vesen, acht Malter
Haber, was mit der unter flbt Ulrich begonnenen und
später fortgesetzten Erweiterung des Besitzes Zusammenhing.

Mit dem Vogte saß der fimmann im Oerichte.
Er war anfänglich nicht der Vertreter der Oemeinde als
solcher, lediglich ein besoldeter Klosterbeamter. Das
Korschacher weistum gibt 7U, daß die hokleute nicht mit
einem fremden als flmmann übersetzt würden. Unter

flbt viethelm (155S) setzten eidgenössische Boten ein

Dreieroorschlagsrecht kür die Oemeinde kett, und diese

Praxis blieb bis ins 18. jahrhundert hinein bestehen. Erst

gegen Ende des 15. jahrhunderts entstand die fluttallung,
der flmmann sei Stellvertreter und Haupt der Oemeinde.

Die Oerichtskosten (vier Pfennig) hatte jeweils der

Kläger 7U deponieren. Zweimal bot der weibel
ordentlicherweise die Männer Oericht, im frllhling und

im herbst. Laut Landessatzung standen auf der Drak-
tandenlilte nacheinander die Oekchäkte der Witwen und

Waisen, dann die der frauenspersonen, der fremden,
endlich der Oerichtsgenollen und Zuletzt die streitigen fin-
gelegenheiten der flebte. Die Oerichtssttzungen wurden

Zugleich Oemeindeverlammlungen, an welcher alle über

14 jähre alten Mannspersonen ohne ehehaften Orund

nicht kehlen dursten, frauen, die 7U Vertragsabschlüssen

vor Oericht erschienen, führte der Vogt dreimal im kreise

herum und stellte nach jedem kundgange wieder die frage,
ob sie noch willens wäre, den Vertrag aufsetzen in lallen.

Bei jedem Oerichte war der flbt durch den Vogt
vertreten, der kür Mühewalt nebst fälligen Bußen und

Sportein eine besondere Entschädigung vom Kloster be^og.

flppellationen wurden vom Landesherrn entschieden.

Zwilchen diesen jahrgerichten fanden auch besondere
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Geliebte ftatt. für fremde mußte aud) zu jeder andern
Zeit Gericht gehalten raerden.

Soroeit gibt der Rorfcbacber Recbtsbrlef Auffcbluß
über die rechtliche Stellung der Gericbtsberoobner. fr
bot Anlaß, die Derbältniffe der Cntfteßungszett nach zmei

Seiten bin zu betrachten, einmal die begleitenden poli=
tifeben Erfcbeinungen und anderfeits foziale und roirt=
fcbaftlicbe Zuftände, roie fie fid) im Caufe der Jahrhunderte
lebenrecbtlicb diesfeits und jenfeits des Rheines aus=

gebildet haben. In der Cidgenoffenfcßaft rangen die auf=

ftrebenden Städte um das Dorrecbt über die Cänder.

Innerbalb der Stadtmauern hatten politifebe Beroegungen,
blühendes Bandroerk und Geroerbe einen reichen und
rooblbabenden Bürgerftand gefebaffen, der auch zu 5err-
fcbergelüften kam, roie fie in der Tagfaßung felbft die

Politik beeinflußten. Der gleiche Gedanke faßte auch

in der Stadt St. Gallen Boden, fand aber in der folge
in dem ftaatsmännifcb gefcbickten und mit großem Or=

ganifationstalente ausgeftatteten flbte, der Rorfcbacb zum

JPittelpunkte der getarnten Stiftslande machen

roollte, den nollroertigen Gegner. Im allgemeinen galt die

Zugehörigkeit zum Gottesbaufe St. Gallen in jener Zeit
nicht als befonders befcbroerlicb. Einige Schulung für das

politifebe Ceben bot die Gemeinde, die aber zumeift
noch den Charakter einer roirtfcbaftlicben Bereinigung trug.
Die politifeben IDünfcbe des Dolkes gründeten Heb roefenH
lieb auf materielle Dinge, roie Abgaben, Zinfe, feudal=
laften aller Art. Derart find auch alle Streitpunkte, die
die Rorfcbacber Bofleute zu nerfebiedenen Zeiten nor den

Eidgenoffen zum Austrage brachten gegenüber ihrem
Berrn, dem fie im Ganzen gemäß ihres Eides treu er=

geben roaren.

öienacb. ootget der Aid, fo die Goßbuslüt febroerend.

Îr all föllen febroeren Avde Ciplicb zu GOtt und den

Baiigen mit ufgebepten fingern, unnd gelerten roorten,
unferm gnedigen Berren, Berren N. N. Appt, oueb Decban
unnd Connennt deß Goßbus Sant Gallen, und jren Pacb=

körnen, als üroern natürlichen Berren, trüro und roarbait
zuelaiften, )r unnd deß Goßbus nuß zefürderen, unnd
febaden zeroenden, oueb deß Goßbus recht zeoffnen und
zefagen, fo ner ücb darumb zuoroiffen ift, Dnnd Jnen

und Jren Amptlüten an Jr ftat geborfam und geroertig
zufind, und Jre gebot, Oueb die Geriebt darinn yr fißendt

zuobalten, als das non alter bar komen ift, oueb üroer

kainer in kainen frömbden ftrieg zu riten, ze louffen,
ze gen, nodrzekomen dbains roegs, On üroer Berren
ains Appts, Decban und Connents gunft, roiffen und

roillen unnd erlouben, Dnnd binfür eroigklieb keinen
anderen febirm, roeder mit Burgkrecbt noch Candtrecbt,
und fünft in anderroeg an ücb zenemen, Sonder ücb deß

Burgkrecbten unnd des Candtrecbten, Darinn die ob=

genannten üroer Barren ein Appt, Ded)an und Connent,
mit ücb den benanten Goßbußlüten und gütern, mit den

nier Orten findt, benügen ze laffen. Oueb follicb Burg=
recht unnd Candtrecbt, roie das yeßo ift, oder fürobin
gemacht möcbt roerden, roar neft und ftät zebalten. Dnd
fo das an ücb erforderet roirt, infonders oder mit folicbem

Aidt febroerren dem naebzekomen mit guoten trüroen

on all generdt. Ob aud) ainieber, follicb Burgrecbt
und Candtrecbt, anderft dann das Burgrecbt und

Candtrecbt darinn die benempten üroer
Berren ain Appt, Decban und Connent,

roie obftat, mit den benanten
unfern Behren den nier Orten

findt, yeßo bette, daß fol
er non ftund an und

on nerzieeben
abtbuon.

©
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Roben, Blufen, Band und Entredeux, Tafchentücher in fei»
ner Handware zu Fabrikpreifen. / Damen» und Kinder»
wäfche. / Herrenhemden, Kragen u. Manfchetten. / Feine
Unterwäfche. / Herren» und Damenhandfchuhe etc. etc.

Bad-flnltalt „Saitfas" - Rirtrtui
---- --- Bei der Toggenburger-BankAnkerstrasse 8

Gewöhnliche Wannen-, medi
zinische u. elektrische Licht bäder
Elektr. und Hnndmassage. Baste Ittel tut rtieumat. Leiden. Abonnements.

J. Walt-Meyer, langjähr. Badmeister im Badhof,
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Oerichte statt, für fremde muhte auch bu jeder andern

^eit Oericht gehalten wei'cten.

Soweit gibt der Porschacher pechtsbriek flullchlutz
über clie rechtliche Stellung der Oerichtsbewohner. Er

bot flnlatz, clie Verhältnisse der Entllehungsbeit nach bwei
Zeiten hin bu betrachten, einmal clie begleitenden
politischen Erscheinungen und anderseits sociale und
wirtschaftliche Zustände, wie sie sich im Laufe der jahrhunderte
lehenrechtlich diesseits und Zenseits des Rheines
ausgebildet haben. In der Eidgenossenschaft rangen die
aufstrebenden Städte um das Vorrecht über die Länder.

Innerhalb der Stadtmauern hatten politische vewegungen,
blühendes Handwerk und Oewerbe einen reichen und
wohlhabenden vllrgerlland geschaffen, der auch M herr-
schergelllften kam, wie sie in der vagsaßung selbst die

Politik beeinflußten, ver gleiche (Sedanke faßte auch

in der Stadt St. Oallen Hoden, fand aber in der folge
in dem staatsmännisch geschickten und mit großem
Organisationstalente ausgestatteten flbte, der Porschach bum

Mittelpunkte der gesamten Stiktslande machen

wollte, den vollwertigen Oegner. Im allgemeinen galt die

Zugehörigkeit bum Ootteshaule St. Oallen in jener 2eit
nicht als besonders beschwerlich. Einige Schulung kür das

politische Leben bot die Oemeinde, die aber bumeill
noch den Charakter einer wirtschaftlichen Vereinigung trug,
vie politischen wünsche des Volkes gründeten sich wesentlich

auf materielle Oinge, wie flbgaden, Ante, feudallasten

aller flrt. verart sind auch alle Streitpunkte, die
die Porschacher hokleute bu verschiedenen leiten vor den

Eidgenossen bum flustrage brachten gegenüber ihrem
Herrn, dem sie im Oanben gemäß ihres Eides treu
ergeben waren.

hienach volget der flid, so die Ooßhuslllt schwerern!.

1p all sollen schweren fl^de Liplich bu OOtt und den

hailgen mit ukgehepten fingern, unnd gelerten Worten
unterm gnedigen Herren, Herren lXl. flppt, such Oechan
unnd Lonvennt deß Ooßhus Sant Oallen, und jren flach-
komen, als llwern natürlichen Herren, trllw und warhait
buelaitten, jr unnd deß Ooßhus nuß lekürderen, unnd
schaden bewenden, such deß Ooßhus recht beollnen und
besagen, so ver llch darumb buowillen ist, vnnd jnen
und Iren flmptlllten an 1r stat gehorsam und gewertig
bullnd, und jre gebot, Ouch die Oericht darinn ^r üßendt

buokalten, als das von alter har komen ist, ouch üwer
kainer in kainen krömbden Krieg bu riten, be loukken,

be gen, noch bekamen dhains wegs. On üwer Herren
ains flppts, Oechan und Convents gunst, wissen und

willen unnd erlouben, vnnd hinwr ewigklich keinen
anderen schirm, weder mit vurgkrecht noch Landtrecht,
und sunst in anderweg an üch benemen, Sonder llch deß

hurgkrechten unnd des Landtrechten, varinn die ob-

genannten üwer Herren ein flppt, vechan und Convent,
mit üch den benanten Ooßhuhlüten und gütern, mit den

vier Orten ündt, benllgen be lallen. Ouch sollich hurg-
recht unnd Landtrecht, wie das ^eßo ill, oder fllrohin
gemacht möcht werden, war vell und llät behalten. vnd
so das an llch erforderet wirt, insonders oder mit solichem

flidt schwerren dem nachbekamen mit guoten trllwen
on all geverdt. Ob auch ainicher, sollich hurgrecht

und Landtrecht, änderst dann das hurgrecht und
Landtrecht darinn die benempten üwer

Herren ain flppt, vechan und Convent,
wie obttat, mit den benanten

unsern Herren den vier Orten
llndt, veßo hette, daß sol

er von stund an und
on verbiethen

abthuon.
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Koben, Muten. Lnncl uncl knlreUeux. putcbentücker in feiner
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